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In der Zeit vom 05.01. - 09.02.2015 (einschließlich) liegt
der Bebauungsplan 06.92 "Gallbergsiedlung" 2. Änderung
bei der Stadt Brühl öffentlich aus.

Mit dem Bebauungsplan 06.92 "Gallbergsiedlung" 2. Änderung
wird die Stadt Brühl im Ortsteil Brühl-Badorf die
planungsrechtlichen Voraussetzungen zum Bau von 4
Einfamilienhäusern zur Nachverdichtung der bestehenden
Bebauung im rückwärtigen Bereich der Gebäude Unter Birken 1
und 3, sowie Auf dem Gallberg 7 und 9 schaffen.  
 
Interessierte und betroffene Bürgerinnen und Bürger können
montags - freitags von 8:00 - 12:30 Uhr sowie montags -
donnerstags von 14:00 - 17:00 Uhr im Fachbereich Bauen und
Umwelt, Rathaus A, Uhlstraße 3, 50321 Brühl, 1. Etage, vor den
Zimmern A 120 - A 121, die Planunterlagen einsehen und sich zu
den Planungen äußern. Auskünfte sind telefonisch unter den
Telefonnummern 795110 und 795120 zu erfragen.
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